
  

 
 
 
 

 
 

 

Wer wir sind: Der JUNGE RAT KIEL wurde von Kieler Kindern und Jugendlichen zwischen 12-19 Jahren 
als eigener Beirat gewählt. Unsere Aufgabe ist es die Belange und Interessen der Kinder und 
Jugendlichen gegenüber der Öffentlichkeit und der Kieler Politik zu vertreten. 
 

Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen                                                       Anne Kolling 
Geschäftsführung Junger Rat                                           Tel: 0431/ 901 -4941 
                                  Mail: anne.kolling@kiel.de 

 
 
 

Stellungnahme zum Gesetzesentwurf zur Ausführung des Kinder-und Jugendhilfegesetztes 

(JuföG) 

 

Kinder- und Jugendbüro der LH Kiel und Jungen Rates Kiel 
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Die Interessenvertretung von Kindern- und Jugendlichen ist die wesentliche Aufgabe des Kinder- 

und Jugendbeirates. Das Kinder- und Jugendbüro hat die Aufgabe, Kinder- und Jugendliche in ihrer 

Interessenvertretung zu begleiten und zu unterstützen. Der Junge Rat Kiel hat sich nach ausführli-

cher Diskussion und intensivem Austausch mit der Verwaltung für einen Antrag in der Ratsversamm-

lung entschieden (siehe Anlage). Das satzungsgemäße Rede- und Antragsrecht des Jungen Rates 

ermöglicht folglich eine reale Beteiligung der Kinder- und Jugendinteressen in der Kieler Selbstver-

waltung. Der Jugendhilfeausschuss befasst sich laut Satzung des Jugendamtes Kiel §3 „…mit allen 

Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit a) der Erörterung aktueller Problemlagen junger 

Menschen und ihrer Familien sowie mit Anregungen und Vorschlägen für die Weiterentwicklung der 

Jugendhilfe…“. Die Gemeindeordnung SH §47f sieht eine Beteiligung bei kinder- und jugendrelevan-

ten Themen vor, dies bedeutet junge Menschen bei den sie betreffenden Angelegenheiten zu infor-

mieren, einzubinden und mitwirken zu lassen. 

Der Junge Rat Kiel wird alle zwei Jahre von 17.000 Kindern- und Jugendlichen zwischen 12-19 Jah-

ren gewählt um ihre Interessen und Bedürfnisse zu vertreten. Alle Kinder- und Jugendlichen egal 

welchen Alters haben die Möglichkeit bei den monatlichen öffentlichen Sitzungen ihre Interessen 

und Bedürfnisse zu äußern. Die breite Meinungsvielfalt ermöglicht den Jugendlichen aktuelle Prob-

lemlagen junger Menschen zu erörtern und Anregungen für die kinder- und jugendgerechte Jugend-

hilfe zu geben. 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung ermöglicht es Kinder- und Jugendliche auf Augenhöhe an 

demokratischen Prozessen zu beteiligen. Aktuell werden Kinder- und Jugendlichen eher zufällig in 

die Arbeit des JHA eingebunden. Um die BETEILIGUNG von Kindern und Jugendlichen selbstver-

ständlich zu machen und sie als Experte für ihre eigene Sache zu sehen müssen sie in den sie be-

treffenden Entwicklungen und Entscheidungen von Anfang an eingebunden sein. Das Mitwirken im 

JHA stärkt die Selbstbestimmungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendlichen und bedeutet Verän-

derung der Machtstrukturen. Die Anforderung ist es folglich die Strukturen der Gemeinden für Kin-

der- und Jugendliche transparent zu gestalten, eine zugängliche Sprache zu nutzen und Offenheit 

für einen Diskus mit der betroffenen Zielgruppe zu ermöglichen. Dies bedeutet sicherlich auch neue 

Wege zu beschreiten und alte Gewohnheiten zurück zu lassen. Die Teilhabe von Jugendlichen als 

beratendes Mitglied ist der erste Schritt zur Beteiligung. 
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Das junge Menschen aktuell im JHA durch die Kinder- und Jugendverbände und den Landesjungen-

dring vertreten sind ist hilfreich. Für die Beteiligung von nicht volljährigen Menschen können die Kin-

der- und Jugendvertretungen oder andere vergleichbare Gremien mit minderjährigen Mitgliedern als 

beratendes Mitglied verbindlich eingebunden werden um nicht nur über, sondern mit den betroffenen 

Menschen eine Weiterentwicklung der Jugendhilfe zu erzielen. 

 

Die Gesetzesänderung für die Mitgliedschaft von Kinder- und Jugendbeiräten im JHA schafft 

Anerkennung, Motivation und Stärkung des politischen Engagements von Kindern- und Ju-

gendlichen. Wir befürworten eine verbindliche Regelung für das Mitspracherecht von minder-

jährigen Kindern- und Jugendlichen im JHA z.B. durch Mitglieder des Kinder- und Jugendbei-

rates. 

 
 
Anlage  

- Antrag des Jungen Rates Kiel 








